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gegeben worden set, seit. 40 Jahren aber bei 1800 Schufen nur Essen und Trinken ye- 
währt werde, | 

7) daß sie seit etwa 30 Jahren dem Kloster zur Jayd yedient, daß sie aber trotz 
der gewährten Vergütung von 3 Groschen für ein Schwein, von 2 Groschen für ein Ich 
und von I Groschen für einen Hasen sich dadurch beschwert fühlten, 5 

5) daß sie seit etwa 40 Jahren auf den beiden genannten Vorwerken und underen 
Feldern. des Klosters jährlich den Mist gebreitet, auch seit etwa 26 Jahren eine neue Wiese 
/unter dem Kloster mut Grashauen und Ileueinfahren beschicht hätten; des weren sie 
sampt allen andernn vorgesatztenn frohnen dergestalt, wie sie bis doher thann, hinfurder 
zeu thun mercklich beschwert, nachdem sie solchs alles oder yeden mehrern tayl nicht 10 
aus pflicht thann, sundern bethhalb dorzeu gefurt seint. Zr habe deshalb. folyende Mil- 
derungen eingeführt: 

I) wurd es ihnen erlassen, für das Kloster, wie bisher geschehen, bei eiyener Kost 
jährlich 3 oder 4 Wochen nach einander Hopfen zu pflücken, 

2) werden sie von der Verpflichtung des Dreschens um den Zehnten, welches der 15 
Jeethe nach zu besorgen war, entbunden, 

3) das bisher von drei Personen aus jedem Dorfe, wan zeu Nymtschen ierlich 
aplas ist, zur Verhütung von Hündel bei Tay und Nacht zu besorgende Wachehalten soll 
«uf die Tageszeit beschränkt werden, 

4) zur Arbeit un Blühlgraben sollen sie fernerhin nur in Falle höchster Noth und 20 
fährlieh nur auf einen T'ag erfordert werden dürfen. | | 

Die Dauern seien hiermit jedoch nicht zufrieden und forderten weitere lrleichte- 
rungen, während das Kloster darum bite, in seinen Iechten. geschützt zu werden; er er- 
suche deshalb den Kurfürsten um seine Entscheidung. Gescheen — dornstags nach 
corporis Christi anno domini xv*xxur. 9n 
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Ihtlschr.: Gleichzeitige Abschr. Hauptstaatsurchio Dresden Loc. 8959. Verschiedene Schriften das Jungfrauenkl. zu 
Nimptschen anl. fol. TI. | 

Anm.: Ueber diese sog. Bierausfäle und die in dieser Angelegenheit gepflogenen Verhandlungen vergl. zu No. £07 uud. 30 
Loreuz Grimma 5061 [. | 

Margareta von Hawlitz Aebtissin zu Nimbschen [an den Rath zu Grimme]. Wir 
sein warhaftigk bericht, das etzliche ewr mitburger mit angegeben ewerm bevhel gesternn 
dinstagis in unnserm dorff zu Grossen Botthen im kretzschmar doselbst mit torst und 
aygener gewaldt dem armen man sein byr unbetzalt ausgetruncken, selbst im keller 35 
getzapt, die kannen zuworffen, die vhas im keller zuhawen, eins tayls kannen weg- 
genomen und sich undernander selbst geschlagen und geragt, daraus zu vormercken, 
uff was grundt sie des gethan, stellen wir in ewr bedeneken derhalben unnser freuntlichs 
bittens, ir wellet uns zu erkennen geben, ab es aus ewern angegeben eeschenn, aber


